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Unterrichtungsvorlage 

 
Vorlage-Nr.: UV/0041/2011/1  Datum: 15.03.2011
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Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az: 61.1/Sb 
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Fachbereichsausschuss IV 

 

15.03.2011 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Parkraumkonzept Ehrenbreitstein: Straßenraum und Parkdecks 
 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt: 
Am 23.02.2011 wurde das Parkraumkonzept für das „Dahl“ nochmals mit den Fraktionsvor-
sitzenden besprochen. Deren Anregungen wurden teilweise in die überarbeitete Konzeption 
einbezogen, welche insbesondere folgende Komponenten umfasst: 
 
Parkdeck B42 Süd: 

• Bis zur BUGA 2011 soll die Bewirtschaftung des allgemein benutzbaren Parkdecks 
gemäß Ratsbeschluss vom 17. Dezember 2010 realisiert werden (TOP 34 ö.S., 
BV/0836/2010). 

• Ab voraussichtlich 19 Uhr soll bis 5 oder 6 Uhr ein stark vergünstigter Nachttarif ein-
geführt werden, um an Veranstaltungsabenden Parksuchverkehren in den engen Stra-
ßen des historischen Ortskerns vorzubeugen.  

 
Parkdeck B 42 Nord: 

• Die Stellplätze sollen an Bewohner/innen vermietet werden, die zwar die Bedingun-
gen für Bewohnerparkausweise erfüllen, aber keinen solchen haben (erstens weil Be-
wohnerparkausweise für den Straßenraum nur an Personen ohne einen Pkw-Stellplatz 
ausgegeben werden und zweitens, um die gewünschte Entlastung der Stellplätze im 
Straßenraum zu erreichen). 

• Abweichend von der Begründung zu BV/0836/2010 (Ratssitzung 17. Dezember 2010, 
TOP 34 ö.S.) soll gemäß Bitte der Ratsfraktionen in der o.g. Besprechung vom 23. 
Februar 2011 ein in etwa kostendeckendes Entgelt erhoben werden. Ihre Größenord-
nung noch festzulegen ist und die voraussichtlich zwischen 30 und 50, ggf. sogar 60 € 
pro Monat liegen wird. 

• Die Anzahl der Mietverträge darf aus juristischen Gründen die Anzahl der Stellplätze 
nicht überschreiten. 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Öffentlicher Straßenraum: 

• Bis zur BUGA 2011 soll im „Dahl“ von Ehrenbreitstein eine Parkraumbewirtschaf-
tungszone mit Ausnahmeregelungen für Bewohner/innen eingerichtet werden (siehe 
BV/0869/2010/4).  

• Der Hauptzufahrtsbereich Im Teichert / Am Pfaffendorfer Tor außerhalb wird auf-
grund seiner Lage unmittelbar am Lidl-Kunden-Parkplatz  - außerhalb vom engen 
Ortskern und vom Verkehrsberuhigten Bereich - probeweise bis auf weiteres mit einer 
Parkscheibenregelung versehen. 

• Die Parkhöchstdauer für Nicht-Bewohner/innen soll während der Bewirtschaftungs-
zeit 2 Stunden betragen 

• Ferner werden Parkmöglichkeiten für Kraft- und Fahrräder eingerichtet.  
 
Die Entwicklung wird beobachtet; bei Bedarf erfolgen Anpassungen des Parkraum- bzw. 
Bewirtschaftungskonzepts. 
 
Die Parkdecks sind auch Gegenstand der Gesellschafterversammlung der Aufbaugesell-
schaft der Stadt Koblenz am 16. März 2011. 

 
 


